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ernstzunehmen sein, d. h. objektiv den Ein
druck der Ernsthaftigkeit erwecken.
Die Strafbarkeit nach dieser Tatbestands
alternative setzt voraus, daß die Tat den 
ordnungsgemäßen Tätigkeitsablauf eines 
staatlichen Organs beeinträchtigt hat. Das 
ist nicht nur bei schwerwiegenden Störun
gen der Fall, sondern auch, wenn diese zu 
Sicherheitsmaßnahmen oder zu Tätigkeits
unterbrechungen führen, die nicht dem 
normalen Tätigkeitsablauf entsprechen. 
Auch die mittels Gewalt oder Drohung be
wirkte Einengung der Entscheidungsmög
lichkeit im Rahmen der jeweiligen staat
lichen Aufgaben ist eine Beeinträchtigung 
im Sinne dieser Alternative.

4. Die Begehungsweisen der zweiten Al
ternative bestehen in Handlungen, mit de
nen in einer die öffentliche Ordnung ge
fährdenden Weise die Mißachtung der Ge
setze bekundet oder dazu auf gef ordert 
wird. Sie betreffen vor allem solche Fälle, 
in denen der Täter in der Öffentlichkeit 
oder gegenüber staatlichen Organen und 
deren Vertretern in demonstrativer Weise, 
kategorisch und provokatorisch die Ge
samtheit oder einzelne Gesetze der DDR 
herabwürdigt und z. B. ankündigt, sie als 
ungültig oder für ihn als nicht verbind
lich zu betrachten. Eine solche Erklärung 
kann auch in demonstrativen Handlungen 
zum Ausdruck kommen.
Die Aufforderung zur Mißachtung der Ge
setze kann mündlich, schriftlich oder auch 
in anderer Form, z. B. durch Symbole er
folgen. Der Täter kann auch in anderer Art 
und Weise die Handlung durchführen und 
damit schlüssig andere zur Mißachtung der 
Gesetze auffordern.

5. Mit Abs. 2 werden Bürger vor tätlichen 
Angriffen, die in ihrem Charkter über be
leidigende Tätlichkeiten im Sinne von § 137 
hinausgehen, und vor der Androhung von 
Tätlichkeiten geschützt, die wegen der 
staatlichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit 
der Personen, gegen die sich der Angriff 
richtet, vorgenommen werden.
In gleicher Weise werden Bürger geschützt, 
die, ohne eine spezielle staatliche oder ge
sellschaftliche Tätigkeit auszuüben, für die

öffentliche Ordnung uhd Sicherheit aus 
eigener Verantwortung eintreten.
Staatliche Tätigkeit erfordert die Aus
übung einer bestimmten staatlichen Funk
tion, die auf der Grundlage der Verfassung 
sowie anderer staatsrechtlicher Normen der 
DDR einem Bürger übertragen ist, also Lei
tung oder Ausführung staatlicher Maßnah
men zum Inhalt hat. Sie wird in der Regel 
von Volksvertretern, Mitarbeitern des 
Staatsapparates, aber auch von anderen 
Bürgern (z. B. Helfer der DVP, Grenzhel
fer, ehrenamtliche Mitarbeiter der Abtei
lung Inneres, Mitarbeiter in Wahlvorstän
den usw., jedoch nicht Straßen- oder Haus
vertrauensleute) ausgeübt. Direktoren von 
Kombinatsbetrieben und volkseigenen Be
trieben sowie Hauptbuchhalter (gemäß der 
Hauptbuchhalter-VO) üben ebenfalls staat
liche Tätigkeit aus, dagegen nicht Meister 
und Brigadiere, Leiter einzelner Produk
tionsbereiche in staatlichen Betrieben, auch 
nicht Vorsitzende von Genossenschaften 
(vgl. BG Frankfurt (Oder), Urteil vom
6. 1. 1969/Kass. S. 35/68, NJ 1969/16, S. 506). 
Funktionäre von wirtschaftsleitenden Or
ganen (z. B. Generaldirektoren der Kom
binate), die den Produktionsbetrieben über
geordnet sind und die mit ihrer Leitungs
tätigkeit die staatliche ökonomische Poli
tik verwirklichen, üben staatliche Tätigkeit 
aus.
Gesellschaftliche Tätigkeit ist die Arbeit in 
Parteien und gesellschaftlichen Organi
sationen. Sie kann durch Wahl, in Aus
übung eines Berufes (hauptamtlicher Ge
werkschaftsfunkt ionär), auf der Grundlage 
konkreter Beauftragung (Vorsitzender eines 
Wohnbezirksausschusses der Nationalen 
Front, Kollektivvertreter, gesellschaftli
cher Ankläger oder Verteidiger in der ge
richtlichen Hauptverhandlung) aber auch 
ohne besondere sie begründende Akte 
spontan erfolgen (Teilnahme an Kampfde
monstrationen, Beteiligung an freiwilligen 
Arbeitseinsätzen). In diesen Fällen ist die 
Abgrenzung zu Handlungen, die zwar im 
Interesse der sozialistischen Gesellschaft 
liegen, aber nicht als'gesellschaftliche Ar
beit zu werten sind, schwierig und nur im 
konkreten Fall zu entscheiden.
Werden aber z. B. einem Bürger wegen
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